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Reporting Directive“ (CSRD) 

im Überblick

Was kommt auf Unternehmen zu? (Stand 31.1.2023)
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Deutliche Ausweitung des Anwendungskreises: Gestaffelte Anwendungsfristen

ab 2024

ab 2025

ab 2026

ab 2028

Unternehmen, die bereits der 

aktuellen NFRD unterliegen

alle großen Unternehmen, die 2/3 

Kriterien erfüllen:

> 250 Mitarbeitenden, 

> 40 Mio. € Umsatz, 
> 20 Mio. € Bilanzsumme

börsennotierte KMU > 10 Mitarbeitenden

(„Opt-out“ bis 2028 möglich)

bestimmte Drittstaatunternehmen

Text der CSRD: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022L2464&from=EN Bildquelle: colourbox.de

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022L2464&from=EN
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Änderungen in der Nachhaltigkeitsberichterstattung im Überblick

NFRD (2014) CSRD (2022)

Wer? Große Unternehmen (>500 Mitarbeitende) von 

öffentlichem Interesse (gelistete Firmen, Banken 

und Versicherungen)

Alle großen Unternehmen sowie

Kapitalmarktorientierte KMU

Wie viele? Ca. 12.000 Unternehmen betroffen 

(davon 500 in Deutschland)

Ca. 50.000 Unternehmen betroffen

(davon 15.000 in Deutschland)

Was? • Umweltbelange

• Sozial- und Arbeitnehmerbelange

• Anti-Korruption und Bestechung

• Diversität im Vorstand

Zusätzliche Berichtspflicht über

• Berichterstattung nach EU-Standards

• „Doppelte Wesentlichkeit“ und 

zukunftsgerichtete Informationen

• Kennzahlen nach der EU-Taxonomie

Wo? Separater Nachhaltigkeitsbericht möglich Ausschließlich im Lagebericht

Prüfung? Freiwillig Verpflichtend durch externen Prüfer (zunächst 

limited assurance)
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Inhalte des Nachhaltigkeitsbericht (CSRD Art. 19a, Abs. 2)

a) Beschreibung des Geschäftsmodells und Strategie, einschließlich:

• Widerstandsfähigkeit gegenüber Nachhaltigkeitsrisiken

• Chancen im Zusammenhang mit Nachhaltigkeitsaspekten

• Konformität mit dem 1,5°-Ziel

• Berücksichtigung der Stakeholderinteressen

b) Nachhaltigkeitsziele und Fortschrittsbericht

c) Darlegung der Rolle der Unternehmensleitung und des Managements bei der 

Steuerung von Nachhaltigkeitsthemen

d) Die Unternehmenspolitik in Bezug auf Nachhaltigkeitsaspekte

e) Beschreibung der Due-Diligence-Prozesse und Maßnahmen zur Abwendung 

(potenzieller) negativer Auswirkungen entlang der Wertschöpfungskette



European Sustainability Reporting Standards 

(ESRS)
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Entwurf der EU-Standards für die Nachhaltigkeitsberichterstattung (ESRS)

Querschnittsstandards
ESRS 1 Allgemeine Anforderungen

ESRS 2 Allgemeine Angaben

Umwelt

ESRS E1 Klimawandel

ESRS 
E2 Umweltverschmutzung

ESRS E3 Wasser und marine 
resources

ESRS E4 Biodiversität und 
Ökosysteme

ESRS E5 Ressourcennutzung
und Kreislaufwirtschaft

Soziales

ESRS S1 Eigene Belegschaft

ESRS S2 Beschäftigte in der 
Wertschöpfungskette

ESRS S3 Betroffene 
Gemeinschaften

ESRS S4 Verbraucher und 
Endnutzer

Unternehmensführung

ESRS G1 Business Conduct

Sektor-spezifische Standards 
(Nov 2023)

KMU Standard
(Nov 2023)

*ESRS 1 3.2 3.2 Material matters and materiality of information

EFRAG Standardentwürfe: https://efrag.org/lab6

https://efrag.org/lab6
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Beispiel: Aufbau ESRS S1 „Eigene Belegschaft“
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Herausforderungen für Unternehmen mit Blick auf die ESRS

Standardisierte Berichterstattung

Die CSRD schreibt erstmals 
verpflichtend eine umfassende 

Nachhaltigkeitsberichterstattung von 
Unternehmen vor. 

Doppelte Wesentlichkeit

Bei der Ermittlung der Wesentlichkeit 
sind „impact materiality“ sowie 

„financial materiality“ zu 
berücksichtigen.

Ziele und Fortschritt

Es müssen Nachhaltigkeitsziele 
festgelegt und über den Fortschritt 

berichtet werden.. 

Taxonomie-Kennzahlen

Die Offenlegung der „grünen 
Kennzahlen“ im Einklang mit der EU-

Tax-VO wird verpflichtend.

Gesamte Wertschöpfungskette

Die Nachhaltigkeitsinformationen 
erstrecken sich, insb. die Auswirkungen 

betreffend, auf die gesamte 
Wertschöpfungskette.

Zukunftsgerichtete Informationen

Die Informationen betreffen kurz-, 
mittel- sowie langfristige

Zeithorizonte
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Wie geht es weiter?

2022 2023 2024 2025 2026

16.12.2022
Veröffentlichung der 

CSRD im Amtsblatt

22.11.2022
EFRAG übergib erstes 

Set der Berichtstandards 

an die EU-Kommission

Erstanwendung für 
das GJ 2024 

(Bericht in 2025 über 

2024)

Anwendung für alle 
großen Unternehmen 

(Bericht in 2026 über 

2025)

Anwendung für 
kapitalmarktorientierte 

KMU (Bericht in 2027 

über 2026; opt-out bis 
GJ 2028 möglich)

29.4.-8.8.2022
Konsultation der 

ESRS Exposure

Drafts (erstes Set)

November 2023
EFRAG übergibt zweites Set 

der Berichtstandards an EU-

Kommission (KMU- und 
Branchenstandards) *Evaluation der Standards jeweils nach drei Jahren

Umsetzung der 
CSRD in 

nationales Recht 

(bis Juli 2024)

Bis 30.6.2023
Verabschiedung des 

ersten Sets der ESRS* 

als delegierter Rechtsakt

Bis 30.6.2024
Verabschiedung des

zweiten Sets der 

ESRS* als delegierter 
Rechtsakt

C
S

R
D

E
S

R
S
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Nachhaltigkeitsbericht als Chance begreifen

Arbeitgeberattraktivität &  

Mitarbeiterbindung steigern

Reputation stärken und Vertrauen

schaffen

Widerstandsfähigkeit & 

Risikominimierung steigern

Markt-Positionierung stärken & 

Wettbewerbsvorteile schaffen

Unternehmensstrategie im Kontext der 

globalen Nachhaltigkeit ausrichten

Innovations- und Einsparpotenziale

ausschöpfen

Top 10 Risiken in 2 & 10 Jahren (WEF global risk report, 2023)
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Wie bereite ich mich vor?

• Welche Anforderungen stellen CSRD/ESRS?

• Was bedeutet Nachhaltigkeit für das Unternehmen?

• Welche Nachhaltigkeitsthemen werden bereits behandelt?

1. Bestands-
aufnahme

2. Stakeholder 
identifizieren

3. Prioritäten 
setzen

4. Ziele und 
Maßnahmen 

definieren

5. 
Verantwortlichkeit

en festlegen

6. Evaluieren und 
Weiterentwickeln

7. Berichten

• Welche Nachhaltigkeitsthemen sind 

wesentlich für das Unternehmen?

• Welche Handlungsfelder leiten sich ab?

• Welche relevanten internen und externen 

Stakeholdergruppen gibt es? 

• Was für Anforderungen ergeben sich?

• Welche Ziele, Maßnahmen und Leistungsindikatoren?

• Welche Strukturen und Prozesse sind notwendig, um die 

Daten zu erheben und die Maßnahmen umzusetzen?

• Welche Informationen und Daten werden von 

welchen Abteilungen benötigt?

• Sind die Berichtsangaben validiert worden?

• Sind wir ausreichend auf eine 

Prüfung des Berichts vorbereitet?

• Gilt es nachzusteuern?

• Ergeben sich Änderungen für die 

nächste Berichtsperiode?

• Gibt es Optimierungspotentiale?

Quelle: CSR-Praxisleitfaden für KMU: https://www.ihk-muenchen.de/de/Service/Nachhaltigkeit-CSR/In-7-Schritten-zum-CSR-Management/

https://www.ihk-muenchen.de/de/Service/Nachhaltigkeit-CSR/In-7-Schritten-zum-CSR-Management/
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IHK-Unterstützungsangebote

Gebündelte Infos im 

IHK-online Ratgeber

www.ihk-muenchen.de/

nachhaltigkeitsbericht/

Erfahrungsberichte aus 

der Praxis

https://www.youtube.com

/watch?v=tx3DcOIYB6o

IHK-Leitfäden für die 

ersten Schritte

Kostenfreie 

Erstberatungen

www.ihk-muenchen.de/

service/
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IHK-Positionen und weiterführende Informationen

IHK Positionen:

• DIHK (2023) Position ESRS: 

https://www.bmj.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Stellungnahmen/2023/Downloads/0109_Stellungnahme_DI

HK_CSRD.pdf?__blob=publicationFile&v=3

• IHK München (2021) Position CSRD: 

https://www.ihk-muenchen.de/ihk/documents/Geschaeftsfuehrung/Position-CSRD.pdf

Weiterführende Informationen:

• CSRD Richtlinientext: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022L2464&from=EN

• EFRAG Sustainability Reporting Standards: https://efrag.org/lab6

• DRSC Briefing Paper ESRS: https://www.drsc.de/app/uploads/2022/11/221124_DRSC_Briefing_Paper_ESRS.pdf

https://www.bmj.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Stellungnahmen/2023/Downloads/0109_Stellungnahme_DIHK_CSRD.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.ihk-muenchen.de/ihk/documents/Geschaeftsfuehrung/Position-CSRD.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022L2464&from=EN
https://efrag.org/lab6
https://www.drsc.de/app/uploads/2022/11/221124_DRSC_Briefing_Paper_ESRS.pdf
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Herzlichen Dank!

Dr. Henrike Purtik 

Referentin Nachhaltigkeit/CSR BIHK

Purtik@muenchen.ihk.de

+49 89 5116-0

mailto:Purtik@muenchen.ihk.de
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